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DaS Vaububget bet ßanalifation lautet auf 4,780,000
grauten. 53i§ tjeute ftrtb gr. 4,444,641 25 ausgegeben,
wobon gt. 2,044,000 getilgt finb.

28enn bas ©rträgniS ber SBaffetberforguitg für bie
©emeinbefaffe ein fetjr befdjeibeneS ift, inirD fuß in Sln=

betratet ber fcßwierigen Pefcßoffung beS SBafferS naofjt
niemanb baran flogen, um fo weniger, als 2Bafferber=
forgung unb fanalifation für jeberman (im ©egenfaß
51t ®aS, ©leftrigität unb Dram) unentbehrliche hßgienijche
©inridjtungen finb, bie nicht nur ber ©efamiheit, fonfrern
jebem ©ingeinen gugute tommen, me§l)alb bie Slbgabe*
greife in moglidjft mäßigen (Stengen gehalten werben
fallen.

Der große boltswirtfchaftliche Slußen biefer beibeu
hhgiettifchen ©inrichtungen wirb einigermaßen iüuftriert
buret) ben Vergleich ber ©inführungSbaten berfelben mit
ben ©terblichfeitSgiffern ber Stabt. Diefe hoben be*

tragen im üOiittet per gaßr:
in ben Satiren 1878/94: 24 Promille

(1889—1895 Pollftänbiger Ausbau ber SSafferberforgung)
in ben Sahren 1895/1905: 18,3 Promille
„ „ „ 1905/1910: 17,3

„ 1910/1915: 16,4
(1907 "(Beginn mit ®analifatwnS*2lnfchtüffen).

@S wirb nict)t unbefdjeiben fein, wenn man neben
ben bieten anbern gortfchritten in ber allgemeinen ®e=

funbßeitSpflege (gortfchritte ber SDîebigin unb ©ßirurgie,
Äranfettpflege, SBohnungSfürforge, 23abanftalten,2ebenS=
mittelfontrolle ufm.) einen befctjcibenen Seil beS KiücE**

gangeS ber ©terbticfjfeit ber SBafferberforgung unb Ha=

nalifation gufctjreibt. (®t. ©aller Sagblatt).

3ur Soge im jdpeiimidjen fxrfifßtkl.
Der ©chreinermeifteroerbanb non®t.©allen

unb Umgebung fdjretbt:
„lu§ ©ägerfretfen ift letter Sage auf fchmlertge ober

roenigftenS unerfreuliche guftänbe im Çolglfanbel dirige»

rotefen worben, wobei als einziger $ilfe in ber Pot ber

foforligen Öffnung ber Ausfuhr nach grantreich unb

Statten gerufen wirb; babei wirb gefagt, bte gnlanboer«
forgung fei nidjt in ©efahr. 3" ©chreinertretfen ift man
Inbeffen gegenteiliger 3lnfid)t: Die gnlanboerforgung muß

unbebingt in ©efahr geraten, wenn bte gurgelt wirtlich
unhaltbaren SSerhSltntffe im ^olghanbel nicht rafä) unb

grünbltch gebeffert werben. @3 wirb aber nur recht unb

billig fein, baß unfer InlänbißheS §olg in erfter Stnie

unb gu erf^winglichen Prelfen bem Snlonbïonfum gur
Verfügung flehe ; wenn bie Slnfprüche be8 Sehlem fach*

gemäß befrtebigt ftnb, ohne baß eine 9tetf)e innerhalb
unb außerhalb beS ©ägerberufeS ftehenber ©peManten
ihre Dafctjen gefüllt haben, fo wirb einem oernünftigen
©rport nidjts entgegengehen, wenn fchon unfete SBälber
etn nationales ®ut bebeuten, oor beffen Perfdfjacherung
an bai 3lu3lanb rechtgeitig unb mit Pad|brucE entgegen*
getreten werben muß.

Die Verhältniffe im Pohholggefchäft Hegen heute fo,
baß wirtltch buret) maßlofe Preistreibereien bei £olgganten
unb grethanboertäufen preife entftanben ftnb, bte über
ben burch baS ©chweigerifdje Vol!3wirtfd)aft3bepartement
für ben gnlanboebarf feftgefeßten |>öchftpretfen flehen.
@3 ift hier çmSbrûctttch feftgulegen, baß bie bisherigen
Slnorbnungen unferer VunbeSbeljörben in ber Pohholg*
frage Inerfennung oetblenen. @3 fehlt aber an ber
richtigen Durchführung ber gnlanboerforgung, ba bie

ejportierenben Säger unb $änbler fïcî) biefer lufgabe
nicht mit ber nötigen 3«itiatioe unb ©nergie angenommen
haben; für fte war ber inlänbifche ftonfument oöKig
gleichgültig. Damit fönnen ftch aber btejenigen ©ewerbe,
welche ber gnlanbbeoölferung ^olgprobufte »ermitteln,
nicht gufrieben geben. @3 fteht gu hoffen, baß eine be*

friebigenbe Söfung balb gefunben werbe; bann wirb auch
über bie Öffnung be3 ©jporteS wteber gefprochen werben
tönnen, oorher aber nicht, gür ben ©äger unb ©petu*
lauten hanbelt e3 ftch nur barum, möglichfi rafch etnen

mögtichft großen Umfaß gu ergielen unb ben ©ewtnn in
©ießerhett gu bringen; ber ©djreiner, ©lafer, gimtner*
mann ufw, muß aber heute gutes Punblfolg unb Fretter
(Schnittwaren) auf Sager legen, bamit er in gwel bis
brei gahïeu trocleneS, für Sauarbeiten unb SJtöbel oer*
arbeitung8fähtge§ $o!g befißt. ©elbft ber Sale wirb ftch

fagen müffen, baß hies ouf heutigen ©peïulationSprelfen
bajîerenbe ©infäufe unmöglich ftnb, begtehung8wetfe baS

heimifche Çolggewerbe auf gaßre hinaus fctjwer belaften
müßten, wofür ber fehweigerifeße Äonfument fchließlicß
bodh bte geche gu begaßlen hotte. Dem will bie gefi*
feßung oon gödjfiprelfen ridhiigerraeife oorbeugen unb
geeignete Sorfeßrungen werben ben Verfügungen ber

eibgenöffifchen Veßörben, bie gurgelt oöKig iüuforifdj er*
fd^einen, Vacha^tung gu oerfeßaffen oermögen. @8 ßan*
belt ftch babei nicht in erfter Slnte um bte f<hran!enlofe
KBaßrung ber ©rporteur * gntereffen, fonbetn um ben

©chuß be8 elnhelmifcßen ^olggewerbeS unb ber Veoöl*
îerung."
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Das Baubudget der Kanalisation lautet auf 4,780,()()()
Frankein Bis heute sind Fr. 4,444,64 t 25 ausgegeben,
wovon Fr. 2,044.000 getilgt sind.

Wenn das Erträgnis der Wasserversorgung für die
Gemeindekasse ein sehr bescheidenes ist, wird sich in An-
betracht der schwierigen Beschaffung des Wassers wohl
niemand daran stoßen, um so weniger, als Wasserver-
sorgung und Kanalisation für jederman (im Gegensatz

zu Gas, Elektrizität und Tram) unentbehrliche hygienische
Einrichtungen sind, die nicht nur der Gesamtheit, sondern
jedem Einzelnen zugute kommen, weshalb die Abgabe-
preise in möglichst mäßigen Grenzen gehalten werden
sollen.

Der große volkswirtschaftliche Nutzen dieser beiden
hygienischen Einrichtungen wird einigermaßen illustriert
durch den Vergleich der Einführungsdaten derselben mit
den Sterblichkeitsziffern der Stadt. Diese haben be-

tragen im Mittel per Jahr:
in den Jahren 1878/94: 24 Promille

(1889—1895 vollständiger Ausbau der Wasserversorgung)
in den Jahren 1895/1905: 18,3 Promille

1905/1910: 17,3
1910/1915: 16,4

(1907 Beginn mit Kanalisations-Anschlüssen).
Es wird nicht unbescheiden sein, wenn man neben

den vielen andern Fortschritten in der allgemeinen Ge-
sundheitspflege (Fortschritte der Medizin und Chirurgie,
Krankenpflege, Wohnungsfürsorge, Badanstalten, Lebens-
Mittelkontrolle usw.) einen bescheidenen Teil des Rück-

ganges der Sterblichkeit der Wasserversorgung und Ka-
nalisation zuschreibt. (St. Galler Tagblatt).

Zur Lage m schweizerischen Holzhandel.

Der Schreinermeisterverband von St. Gallen
und Umgebung schreibt:

„Aus Sägerkreisen ist letzter Tage auf schwierige oder

wenigstens unerfreuliche Zustände im Holzhandel hinge-
wiesen worden, wobei als einziger Hilfe in der Not der

sofortigen Öffnung der Aussuhr nach Frankreich und

Italien gerufen wird; dabei wird gesagt, die Jnlandver-
sorgung sei nicht in Gefahr. In Schreinerkreisen ist man
indessen gegenteiliger Ansicht: Die Jnlandversorgung muß

unbedingt in Gefahr geraten, wenn die zurzeit wirklich
unhaltbaren Verhältnisse im Holzhandel nicht rasch und

gründlich gebessert werden. Es wird aber nur recht und

billig sein, daß unser inländisches Holz in erster Linie

und zu erschwinglichen Preisen dem Jnlandkonsum zur
Verfügung stehe; wenn die Ansprüche des Letztern sach-

gemäß befriedigt sind, ohne daß eine Reihe innerhalb
und außerhalb des Sägerberufes stehender Spekulanten
ihre Taschen gefüllt haben, so wird einem vernünftigen
Export nichts entgegenstehen, wenn schon unsere Wälder
ein nationales Gut bedeuten, vor dessen Verschacherung
an das Ausland rechtzeitig und mit Nachdruck entgegen-
getreten werden muß.

Die Verhältnisse im Rohholzgeschäft liegen heute so,

daß wirklich durch maßlose Preistreibereien bei Holzganten
und Freihandverkäufen Preise entstanden sind, die über
den durch das Schweizerische Volkswirtschaftsdepartement
für den Jnlandbedars festgesetzten Höchstpreisen stehen.
Es ist hier ausdrücklich festzulegen, daß die bisherigen
Anordnungen unserer Bundesbehörden in der Rohholz-
frage Anerkennung verdienen. Es fehlt aber an der
richtigen Durchführung der Jnlandversorgung, da die

exportierenden Säger und Händler sich dieser Aufgabe
nicht mit der nötigen Initiative und Energie angenommen
haben; für sie war der inländische Konsument völlig
gleichgültig. Damit können sich aber diejenigen Gewerbe,
welche der Jnlandbevölkerung Holzprodukte vermitteln,
nicht zufrieden geben. Es steht zu hoffen, daß eine be-

sriedigende Lösung bald gesunden werde; dann wird auch
über die Öffnung des Exportes wieder gesprochen werden
können, vorher aber nicht. Für den Säger und Speku-
lanten handelt es sich nur darum, möglichst rasch einen

möglichst großen Umsatz zu erzielen und den Gewinn in
Sicherheit zu bringen; der Schreiner, Glaser, Zimmer-
mann usw. muß aber heute gutes Rundholz und Bretter
(Schnittwaren) auf Lager legen, damit er in zwei bis
drei Jahren trockenes, für Bauarbeiten und Möbel ver-
arbeitungsfähiges Holz besitzt. Selbst der Laie wird sich

sagen müssen, daß hier auf heutigen Spekulationspreisen
basierende Einkäufe unmöglich sind, beziehungsweise das

heimische Holzgewerbe auf Jahre hinaus schwer belasten

müßten, wofür der schweizerische Konsument schließlich

doch die Zeche zu bezahlen hätte. Dem will die Fest-

setzung von Höchstpreisen richtigerweise vorbeugen und
geeignete Vorkehrungen werden den Verfügungen der
eidgenössischen Behörden, die zurzeit völlig illusorisch er-
scheinen, Nachachtung zu verschaffen vermögen. Es han-
delt sich dabei nicht in erster Linie um die schrankenlose

Wahrung der Exporteur-Interessen, sondern um den

Schutz des einheimischen Holzgewerbes und der Bevöl-
kerung."
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